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Mit fremden Federn geschmückt!
Über einige Wappenusurpationen.

Von Dr. Gottfried Zeugin, Bern, * 30. 9. 1906.

Die Heraldik kennt zahllose Beispiele, bei denen ein fremdes
Wappen ganz oder teilweise übernommen oder nachgeahmt wird.
Zum Teil ist diese Übernahme durchaus zu Recht erfolgt auf Grund
von Stammesverwandtschaft, von Lehens- und Herrschaftsverhältnissen,

in Anerkennung von Verdiensten oder in Verehrung eines
Großen dieser Welt. Ebenso zahlreich aber sind auch die Fälle der
bedenkenlosen Aneignung eines fremden Wappens aus der
allzumenschlichen Tendenz, mehr zu scheinen als zu sein. Bei Gleichheit
des Namens mag die Usurpation vielfach auf der irrigen Vorstellung
beruhen, jedem Familiennamen entspreche auch ein Familienwappen,

und jeder Träger des Namens habe auch ein Anrecht auf
das entsprechende Wappen. Auf diesem Irrtum beruht oftmals die

Führung eines städtischen Bürgerwappens durch gleichnamige
Familien auf dem Lande. Wo aber nicht Gleichheit des Namens
besteht, sondern lediglich eine gewisse, oft nur entfernte Ähnlichkeit,

da dürfte es sich in der Regel um eine bewußte Usurpation
handeln, beruhend auf Ehrgeiz und Geltungstrieb des Usurpators
oder auf skrupelloser Geschäftstüchtigkeit eines Heraldikers oder

Kunstgewerblers (Siegelstecher, Glasmaler, Glasschleifer usw.).

Einige recht willkürlich ausgesuchte Beispiele mögen einen
Einblick in das Vorgehen der Usurpatoren geben und suchen, die
Jagdgründe aufzudecken, in denen gewildert wird. Dabei wird freilich
ersichtlich, daß die Wappen-Usurpation keine Errungenschaft des

modernen Wappenhandels an Messen ist, sondern auch in früheren
Jahrhunderten schon häufig vorkam.

Die Wappenänderung der Berner Imhoff beruhte noch auf Gleichheit

des Namens: im oberen Feld ihres geteilten Schildes ersetzten
sie das Schaf durch den Seelöwen der gleichnamigen Nürnberger
Ratsfamilie mit Änderung der Farben. Die Nürnberger Imhoff
führen den goldenen .Seelöwen in rotem Feld, die Berner Imhoff in
der schwarzen Schildhälfte J

1 W.F. von Mülinen, Schweiz. Archiv für Heraldik (SAH) 1896, S. 69;

Münchner Kalender 1919; Walther Merz, Wappenbuch der Stadt Aarau,
1917, S. 137 ff., wo auch die angebliche Abstammung der Imhoff aus Nürn-
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Die auf einem Dreiberg stehende Kirche im Wappen des Chunrad
Killcheman auf einer Schliffscheibe von 1766 ~ ist als redende Figur
anzusprechen, beruht aber offensichtlich auf einer Nachahmung
des Wappens der Berner Schultheißenfamilie Kilchberger/Kirch-
berger. Noch eindeutiger wird die Nachahmung offenbar bei den
redenden Wappen der Ingold, die sich m Bezug auf Schildteilung
und Figuren völlig an das Wappen der im 15. Jahrhundert m Bern
zu Schultheißenehren gelangten Familie von Ringoltmgen anlehnen:

3.

Ingold A Ingold B von Ringoltmgen

Schild schwarz Gold rot
Pfahl Gold schwarz schwarz
belegt mit 3 Ringen schwarz Silber Silber

Vergleicht man Namen und Wappen der Bodmer B von Zürich
und der schwäbischen Edeln von Bodman, so liegt die Vermutung
auf der Hand, daß die Bodmer ihre 3 Lindenblatter am Bodensee
gepflückt haben auf Grund einer gewissen Ähnlichkeit der Namen.4
Sie mögen sich dazu umso berechtigter gefühlt haben, als die
Bodman zeitweise ihr Stammwappen vernachläßigten zugunsten
des ihnen 1360 verliehenen Steinbocks der Meier von Wmdegg.

Die Locher B von Zürich mit den drei redenden Löchern im
blauen Schrägbalken durften die Wappenfarben Rot, Blau und Silber

dem Wappen der frankischen Lochner von Hüttenbach
entlehnt haben: gespalten von Rot und Blau, belegt mit silbernem
Balken 5.

Der Gemeindeschreiber und Amtsgerichtsweibel C. Schonauer m
Zäziwil (BE) führte 1830 ein Siegel mit drei Ringen 6, die er sich
offenbar bei den Herren von Schönau ausgeliehen hat.

berg einer kritischen Durchleuchtung unterzogen wird; J. Kuli, Wappen
von Wmterthur, 1855, Tafel 6.

2 Staehehn, Die Schliffscheiben der Schweiz, Nr. 512, T. XVIII.
2 Christian Lerch, Das Wappen auf dem Lande, in Bernische Zeitschrift

fur Geschichte und Heimatkunde, 1939, Stahelm, a a. O Nr. 1064;

auffällig ist es, daß nach dem alten Sibmacher II 102 (Anno 1609) ein Rhein-
landisches Adelsgeschlecht von Ringeldingen dasselbe Wappenbild, wenn
auch in anderen Tinkturen fuhrt.

1 Muncher Kalender 1915. F. Hegi, SAH 1907, S 1

' Münchner Kalender 1921
8 Lerch, a a. O. S. 216, Abb. 54
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Christian Oehrli von Saanen fuhrt auf einer Kreidescheibe von
1813 7 ohne Scheu den Wappenschild der Orelli von Locarno und
Zürich mit veränderten Farben:

Oehrli Oielli

schragrechts geteilt
2 Löwen
Schildhaupt

Silber/Blau
Blau und Silber
in Gold schwarzer

Silber/Rot
Rot und Silber
Adler

Das Wappen Friedli im Wappenbuch Fiechter Huttwil fällt auf
durch die für Bauernwappen ungewohnte Quadrierung.8 Sein Vorbild

war offenbar der quadrierte Wappenschild des Rudolf von
Friedingen, der von 1508 bis 1522 als Komtur die Niederlassungen
des Deutsch-Ritter-Ordens von Sumiswald und Köniz leitete. Sein
Wappen ist auf prächtigen Scheiben im Berner Munster wie m den
Kirchen von Sumiswald und Neuenegg zu sehen. Auf Grund einer
gewissen Namensähnlichkeit haben die Friedli sein Wappen
übernommen, wobei sie in den Feldern 1 und 4 den Löwen durch einen
Löwenkopf ersetzten und in den Feldern 2 und 3 die Farben
änderten:

Friedli von Friedingen

Felder 1 und 4:

Schragbalken
über dem Balken
Felder 2 und 3:

gespalten

blau
silbern
goldener Lowenkopf

Gold/Rot

blau
silbern
goldener Lowe

Gold/Schwarz

vi
Die Zurlauben von Zug brachten ihr Geschlecht mit Hilfe von

falschen Zusätzen im Necrologium von Seedorf im Kanton Uri m

7 R. Marti-Wehren, Die Familienwappen der Landschaft Saanen.
8 Lerch a. a. O Abb. 56.
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Zusammenhang mit den Walliser Freiherren von Turm-Gestein und
nannten sich fortan Zurlauben von Thum und Gestellenburg oder
Zurlauben de la Tour-Chatillon. Der genealogischen Mystifikation
entsprechend wurde auch das Wappen vermehrt durch ein oder
zwei goldene Felder mit schwarzem Turm.9

Wo die Familiennamen von einem Ortsnamen abgeleitet sind,
wird gerne das Ortswappen in das Familienwappen übernommen.
Christian Zürcher, Chorrichter zu Trub, führt 1750 auf einer
Schliffscheibe10 das Wappen der Stadt Zürich, von 2 Löwen
gehalten. Jacob Züricher, «Kronen»-Wirt zu Burgdorf und Capitain-
Lieutenant, weist auf einer Schliffscheibe von 1763 11 einen von
Silber und Blau schräglinks geteilten Schild auf und führt als
Helmzier einen wachsenden Löwen. In gleicher Weise führen die
Schajfhauser von Bern und St. Gallen ein aus einem Haus
springendes Schaf, bzw. einen Widder.

Schaffhauser, Schaffhuser 12 3

Bürgerort Bern Bern Bern

Feld
Dreiberg
Boden
Torturm/Haus
Widder/Schaf

Gold
grün

rot
schwarz

blau

Silber
Silber

rot
grün

Silber

St. Gallen

blau

grün
Silber
Silber

In andern Fällen erinnert das Familienwappen allein an den

Herkunftsort, dessen Wappen es nachahmt. Die aus Rheinau stammenden

Zürcher Manz führen im gevierten Schild zweimal das Wappen

von Rheinau. Die Meyer (Hirschen) von Zürich stammen aus

Eglisau und führen auch das Wappen ihres ursprünglichen Heimatortes.

13 In gleicher Weise führen die aus Meilen stammenden

Meyer D von Zürich im gespaltenen Schild vorn ein goldenes Ruder

in Rot, hinten die schwarze Burg von Meilen in Gold.

9 G. von Vivis, SAH 1897, S. 111.

Wappenbücher Zug und Wallis.
10 Historische Sammlung, Schloß Thun.
11 Historische Sammlung Burgdorf; Staehelin Nr. 442, T. XIV.
12 Histor.-biographisches Lexikon der Schweiz. Wappenbuch der Burger-

lichen Geschlechter der Stadt Bern.
19 Schultheß, Bedeutung der Familienwappen einst und heute.

126



Daß auch bei Ortschaften die Aneignung fremder Wappen möglich

ist, beweist das Wappen von Altdorf im Kanton Urr gespalten
von Gold mit halbem schwarzem Adler am Spalt und von Rot
mit zwei silbernen Schraglmksbalken Der Hauptort von Uri hat
mit einer Brisure einfach das zweite Wappen von Nürnberg
übernommen auf Grund der Namensgleichheit mit Altdorf bei Nürnberg

14. Eine auffallende Ähnlichkeit weisen auch die Wappen von
Moudon m der Waadt und Meaux im Departement Seme et Marne
auf: gespalten von Rot und Grun, bzw. Grun und Rot, belegt mit
goldenem gothischen M Der Unterschied besteht einzig in einem
«Chef de France ancien», d h im blauen, mit goldenen Linien
besäten Schildhaupt, das die Stadt Meaux fuhrt Die Vermutung
einer Usurpation drangt sich imwillkürlich auf

Abschließend sei noch auf einige Beispiele aus dem Ausland 15

verwiesen Der deutsche Turnvater Friedrich Ludwig Jahn führte
das gering veränderte Wappen der Familie von der Jahn. Papst
Pius XI (1922—1939), Achille Ratti, führte das unveränderte Wappen

der Grafen Rati Rainer Maria Rilkes Grabstein an der Kirche
von Raron weist das Wappen einer uradeligen Kärntner Familie
Rielko oder Rulkho auf, das sich 1873 Jaroslaw Rilke verleihen
ließ ohne den genealogischen Nachweis der Abstammung erbracht
zu haben.

Die wenigen Beispiele sind nur eine kleine Auswahl aus der grossen

Zahl von usurpierten Wappen Solchen Fallen nachzugehen und
die Zusammenhange zwischen dem usurpierten Wappen und dem

kopierten Wappen aufzusuchen, ist heraldisch ebenso interessant
wie menschlich aufschlußreich Es ist bedauerlich, daß man m so

vielen Fallen lieber ein fremdes Wappen ubernimmt oder mit
geringen Änderungen nachahmt, anstatt den Mut zu einer Neuschop-
fung aufzubringen In jedem Falle ist eine saubere, selbständige
Neuschopfung eines Wappens ohne jede Überlieferung wertvoller
als die bedenkenlose Aneignung fremder Wappen mit und ohne

Änderungen.
Alterius non sit qui suus esse potest

14 Nürnberg fuhrt hinten 5 mal sehragrechts geteilt von Rot und Silber
Siehe zu diesem Wappen die Darlegung von Otto Hupp, Wider die

Schwarmgeister, I, 1918, S lOf
15 O Neubecker, Wie finde ich ein Familienwappen7 Berlin 1956,
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